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Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten-Dottingen
 

Herzliche Einladung zur musikalischen Vorbereitung für das Pfarrfest
St. Erasmus Ballrechten-Dottingen  

 
 
       Die Proben finden wie folgt statt: 

 Mo 09.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:0
Mo 16.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Mo 23.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Mo 30.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Mo 07.05.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Mo 14.05.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Mo 04.06.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00

      Sa  09.06.2018 Generalprobe Kirche Ballrechten  16:00
     So  10.06.2018 Pfarrfest Kirche Ballrechten            08.30

      
Der Chor studiert unter der Leitung von Zsofia Csakany  Messeteile der 
Missa brevis in B von Christopher Tambling (1964-2015) ein. 
Der Kirchenchor freut sich auf zahlreiche Projektsängerinnen und Projekt
sänger für diese Vorbereitung. 
 
Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten-Dottingen  
Konrad Triebswetter, Vorsitzender 
 

Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten-Dottingen

Herzliche Einladung  
zur musikalischen Vorbereitung  
für das Pfarrfest St. Erasmus  
Ballrechten-Dottingen

Die Proben finden wie folgt statt:

Montag, 09.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 16.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 23.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 30.04.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 07.05.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 14.05.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Montag, 04.06.2018 Chorprobe Pfarrscheune Ballrechten 20:00
Samstag, 09.06.2018 Generalprobe Kirche Ballrechten 16:00
Sonntag, 10.06.2018 Pfarrfest Kirche Ballrechten 08.30

Der Chor studiert unter der Leitung von Zsofia Csakany Messeteile der Missa brevis in B von Christopher 
Tambling (1964-2015) ein.

Der Kirchenchor freut sich auf zahlreiche Projektsängerinnen und Projektsänger für diese Vorbereitung.

Kirchenchor St. Erasmus Ballrechten-Dottingen
Konrad Triebswetter, Vorsitzender
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Notrufe -  
Bereitschaftsdienst  

der Ärzte & Apotheken
Für alle Notfalldienste gilt an Wochenenden 
und Feiertagen rund um die Uhr, 
an Werktagen 18.00 - 08.00 Uhr

Ärztlicher Notfalldienst

von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr
Tel. 116 117

Notarzt

Unfallrettungsdienst und
Krankentransporte:  112
DRK-Kreisverband Müllheim Rettungswachen 
Müllheim - Bad Krozingen - Kandern

Zahnärztlicher Notfalldienst

In dringenden Fällen ist der zahnärztliche 
Notfalldienst (Sprechstunde in der Praxis von 
10.00 bis 11.00 Uhr) unter der Rufnummer 
01803 222555-40 (DRK Freiburg) zu erfahren

Tierärztlicher Notdienst

Markgräfl erland 07631/36536

Apothekennotdienst
Donnerstag, 05.04.2018 
Bad-Apotheke, Bahnhofstr. 23 
Bad Krozingen, Tel. 07633/92840 
 
Freitag, 06.04.2018 
St.-Trudpert-Apotheke, Wasen 49 
Münstertal, Tel. 07636/566 
Werder-Apotheke, Werderstr. 57 
Müllheim, Tel. 07631/740600 
 
Samstag, 07.04.2018 
Stadt-Apotheke, Hauptstr. 15 
Staufen, Tel. 07633/6263 
 
Sonntag, 08.04.2018 
Bad-Apotheke im Paracelsus-Haus, Freibur-
ger Str. 20 
Bad Krozingen, Tel. 07633/150150 
 
Montag, 09.04.2018 
Kirchberg-Apotheke, Jengerstr. 13 
Ehrenkirchen, Tel. 07633/8794 
Fridolin-Apotheke, Müllheimer Str. 23 
Neuenburg, Tel. 07631/793700 
 
Dienstag, 10.04.2018 
Rebland Apotheke, Basler Str. 24 
Schallstadt-Wolfenweiler, Tel. 07664/6371 
Hense’sche Apotheke, Luisenstr. 2 
Badenweiler, Tel. 07632/892121 
 
Mittwoch, 11.04.2018 
Zollmatten-Apotheke, Poststr. 22 
Heitersheim, Tel. 07634/510511 
Blauen-Apotheke, Freiburger Str. 15 
Schliengen, Tel. 07635/8262575 
 

Gemeindeverwaltung
Tel. 07634 5617-0
Email: gemeinde@ballrechten-dottingen.de
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Für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Messkircher Str. 45, 78333 Stockach
Telefon 07771 9317-11 Telefax 07771 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de

Amtliche Bekanntmachungen

Feststellung des Wirtschafts-
plans des Zweckverbands 
Gruppenwasserversorgung 
Sulzbachtal für das Wirt-
schaftsjahr 2018 (vom 1. Januar 
2018 bis 31. Dezember 2018)
Die Verbandsversammlung des Zweckver-
bands Gruppenwasserversorgung Sulz-
bachtal mit Sitz in Heitersheim hat am 
01.03.2018 aufgrund des Gesetzes über 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der 
Fassung vom 16. September 1974, zuletzt 
geändert am 15. Dezember 2015 (GBl. S. 
1147) in Verbindung mit § 79 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg in der 
Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert 
am 23.02.2017 (GBl. S. 99) den Wirtschafts-
plan für das Jahr 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 bein-
haltet Erträge und Aufwendungen
a)  im Erfolgsplan von je  475.300,00 €
b)  im Vermögensplan von je  251.900,00 €

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredit-
aufnahmen (Kreditermächtigungen) 
zur Finanzierung von Ausgaben
 des Vermögensplanes wird auf 0,00 €
festgesetzt.

§ 3
Kassenkredite

Werden Kassenkredite zur Bestrei-
tung von Ausgaben notwendig, 
so dürfen sie den Betrag von 100.000,00 €
nicht überschreiten.

§ 4
Umlagen

Die Betriebskosten-Jahresumlage wird ent-
sprechend § 12 der Verbandssatzung fest-
gesetzt.

Heitersheim, den 01.03.2018 
gez. Martin Löffl  er
Verbandsvorsitzender

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund 
des § 81 der Gemeindeordnung mit dem 
Hinweis, dass der Wirtschaftsplan 2018 in 
der Zeit vom 05.04.2018 bis 13.04.2018 im 
Rathaus Ballrechten-Dottingen, Zimmer 09 
während der üblichen Dienststunden zur 
Einsichtnahme ausgelegt ist.

Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschafts-
plans 2018 wurde am 16.03.2018 durch 
die Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald) bestätigt.

Heitersheim, den 22.03.2018 
gez. Martin Löffl  er
Verbandsvorsitzender

Öff entlich-Rechtliche Verein-
barung über die Erfüllung der 
Aufgaben eines Gemeinde-
verwaltungsverbandes (Ver-
einbarte Verwaltungsgemein-
schaft)
Die Stadt Heitersheim, die Gemeinden Ball-
rechten-Dottingen und Eschbach setzen die 
Interkommunale Zusammenarbeit fort und 
schließen für die bestehende Verwaltungs-
gemeinschaft aufgrund der §§ 59 ff  der 
Gemeindeordnung (GemO) in Verbindung 
mit §§ 25 ff  des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (GKZ) eine neue Vereinba-
rung ab.

VEREINBARUNG

§ 1
Gegenstand der Vereinbarung

(1)  Die Stadt Heitersheim erfüllt für die 
Nachbargemeinden Ballrechten-Dot-
tingen und Eschbach die Aufgaben ei-
ner vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft

(2)  Die Stadt Heitersheim berät die Nach-
bargemeinden bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. Bei Angelegenheiten, 
die andere an der Verwaltungsgemein-
schaft beteiligte Gemeinden berühren 
und eine gemeinsame Abstimmung 
erfordern, haben sich die Gemeinden 
der Beratung der Stadt Heitersheim 
und die Stadt des Gemeinsamen Aus-
schusses zu bedienen.

(3)  Die Stadt Heitersheim erledigt für die 
Nachbargemeinden in deren Namen 
die folgenden Angelegenheiten und 
Geschäfte der Gemeindeverwaltung 
nach den Beschlüssen und Anord-
nungen der Gemeindeorgane (Erledi-
gungsaufgaben):
1.  die technischen Angelegenheiten 

bei der verbindlichen Bauleitpla-
nung und der Durchführung von 
Bodenordnungsmaßnahmen so-
wie von Maßnahmen nach dem 
Städtebauförderungsgesetz,

2.  die Planung, Bauleitung und örtli-
che Bauaufsicht bei den Vorhaben 
des Hochund Tiefbaus,

3.  die Unterhaltung und den Ausbau 
der Gewässer zweiter Ordnung,

4.  die Abgaben-, Kassen- und Rech-
nungsgeschäfte,

5.  die Aufgaben des Gemeindlichen 
Vollzugsdienstes (GVD)

(4)  Die Stadt Heitersheim erfüllt anstelle 
der Nachbargemeinden in eigener Zu-
ständigkeit die folgenden Aufgaben 
(Erfüllungsaufgaben):
1.  die vorbereitende Bauleitplanung,
2.  die Aufgaben des Trägers der Stra-

ßenbaulast für die Gemeindever-
bindungsstraßen

3.    a)  anstelle der Gemeinde 
Eschbach die Aufgaben des 
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men, in deren Rechtsstellung sie einge-
treten ist.

§ 4
Gemeinsamer Ausschuss

(1)  Die an der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Heitersheim beteiligten 
Gemeinden bilden einen Gemein-
samen Ausschuss. Der Gemeinsame 
Ausschuss entscheidet anstelle des 
Gemeinderats der erfüllenden Stadt 
Heitersheim über die Erfüllungsaufga-
ben, soweit nicht der Bürgermeister 
der erfüllenden Gemeinde kraft Geset-
zes zuständig ist oder ihm der Gemein-
same Ausschuss bestimmte Angele-
genheiten überträgt. Stimmenführer 
ist jeweils der Bürgermeister.

(2)  Der Gemeinsame Ausschuss besteht 
aus den Bürgermeistern der an der 
vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft beteiligten Gemeinden und 8 
weiteren Vertretern, von denen 4 auf 
die Stadt Heitersheim und je 2 auf die 
Gemeinden Ballrechten-Dottingen 
und Eschbach entfallen. Vorsitzender 
ist nach § 60 Abs. 4 GemO der Bürger-
meister der Stadt Heitersheim als er-
füllende Gemeinde. Die weiteren Ver-
treter einer jeden Gemeinde werden 
nach jeder regelmäßigen Wahl der Ge-
meinderäte von dem neu gebildeten 
Gemeinderat aus seiner Mitte gewählt; 
scheidet ein weiterer Vertreter vorzei-
tig aus dem Gemeinderat oder dem 
Gemeinsamen Ausschuss aus, wird für 
den Rest der Amtszeit ein neuer weite-
rer Vertreter gewählt.

(3)  Für jeden weiteren Vertreter nach Abs. 
2 ist ein Stellvertreter zu bestellen, der 
diesen im Verhinderungsfalle vertritt.

(4)  Die Stadt Heitersheim hat 5 Stimmen, 
die Gemeinde Ballrechten-Dottingen 
und Eschbach haben je 3 Stimmen 
im Gemeinsamen Ausschuss. Die Ver-
treter jeder Gemeinde können ihre 
Stimmen hierbei nur einheitlich ab-
geben.

§ 5
Geschäftsgang des  

Gemeinsamen Ausschusses
(1)  Auf den Gemeinsamen Ausschuss fin-

den die Bestimmungen der Gemein-
deordnung über den Geschäftsgang 
des Gemeinderats entsprechende An-
wendung, soweit sich aus dieser, aus 
dem Gesetz über kommunale Zusam-
menarbeit oder dieser Vereinbarung 
nichts anderes ergibt.

(2)  Der Gemeinsame Ausschuss ist einzu-
berufen, wenn es die Geschäftslage 
erfordert.

(3)  Der Gemeinsame Ausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte aller Mitglieder anwesend und 
mindestens die Hälfte der an der Ver-
waltungsgemeinschaft beteiligten 
Gemeinden vertreten ist und wenn 
die Sitzung ordnungsgemäß geleitet 
wird.

(4)  Die Niederschrift über die Verhandlun-
gen des Gemeinsamen Ausschusses 
ist vom Vorsitzenden und vom Schrift-

führer zu unterzeichnen. Sie ist den 
Mitgliedern des Gemeinsamen Aus-
schusses innerhalb von 2 Monaten zur 
Kenntnis zu geben.

§ 6
Weitere Mitwirkungsrechte

Gegen Beschlüsse des Gemeinsamen Aus-
schusses kann eine an der Verwaltungsge-
meinschaft beteiligte Gemeinde binnen 2 
Wochen nach der Beschlussfassung Ein-
spruch einlegen, wenn der Beschluss für 
sie von besonderer Wichtigkeit oder er-
heblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. 
Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung. 
Auf einen Einspruch hat der Gemeinsame 
Ausschuss erneut zu beschließen. Der Ein-
spruch ist zurückgewiesen, wenn der neue 
Beschluss mit einer Mehrheit von 2/3 der 
Stimmen der vertretenen Gemeinden, min-
destens jedoch mit der Mehrheit aller Stim-
men, gefasst wird.

§ 7
Finanzierung

(1) Die Nachbargemeinden erstatten der 
Stadt Heitersheim den nicht anderwei-
tig gedeckten Aufwand für die Wahr-
nehmung der Aufgaben nach § 1 wie 
folgt:
1.  Erledigungsaufgaben
 Für die Aufgaben nach § 1 Abs. 3 

Nr. 1, 2, 3 und 5 nach dem für die 
einzelne Gemeinde tatsächlich 
entstandenen Aufwand.

2.  Erfüllungsaufgaben
 Für die Wahrnehmung der Stra-

ßenbaulast für Gemeindeverbin-
dungsstraßen nach dem Verhältnis 
der Längen der Gemeindeverbin-
dungsstraßen.

3.  Für die übrigen von der Stadt Hei-
tersheim als erfüllende Gemeinde 
nach § 1 wahrgenommenen Auf-
gaben nach dem Verhältnis der 
nach§ 143 GemO maßgebenden 
Einwohnerzahlen.

(2)  Die Kostenanteile sind mit je einem 
Viertel in der Mitte des Vierteljahres 
fällig. Solange ihre Höhe noch nicht 
festgestellt ist, haben die Gemeinden 
zu diesem Termin entsprechende Vo-
rauszahlungen auf der Grundlage der 
Vorjahresschuld zu leisten.

§ 8
Kündigung

(1)  Diese Vereinbarung kann von jeder be-
teiligten Gemeinde auf den Ablauf ei-
nes Kalenderjahres mit einjähriger Frist 
schriftlich gekündigt werden.

(2)  Ergeben sich aus einer Kündigung er-
hebliche Belastungsverschiebungen 
unter den beteiligten Gemeinden, so 
ist eine die Vorteile und Nachteile in 
gerechter Weise auszugleichende Ab-
findung zu zahlen.

§ 9
lnkrafttreten

Die Vereinbarung tritt zum 01.01.2018 in 
Kraft, frühestens nach der öffentlichen Be-
kanntmachung dieser Vereinbarung und 
deren Genehmigung.

Gutachterausschusses nach § 1 
Abs.1 der Gutachterausschuss-
verordnung (GuAVO)

b)  anstelle der Gemeinde Ball-
rechten-Dottingen die Aufga-
ben des Gutachterausschusses 
nach § 1 Abs.1 der Gutachter-
ausschussverordnung (GuAVO) 
ab dem Zeitpunkt der vom Ge-
meinderat der Gemeinde Ball-
rechten-Dottingen beschlosse-
nen Übertragung.

(5)  Die Stadt Heitersheim nimmt ferner 
die der vereinbarten Verwaltungsge-
meinschaft sonst noch durch Gesetz 
oder aufgrund eines Gesetzes übertra-
genen Aufgaben wahr.

§ 2
Führung der Kassengeschäfte

(1)  Zu den Kassengeschäften nach § 1 
Abs. 3 Nr. 4 gehören insbesondere
1.  die Abwicklung des Zahlungsver-

kehrs (Ein- und Auszahlungen),
2.  die Verwaltung der zur Verwah-

rung zugewiesenen Urkunden und 
Wertgegenstände,

3.  die Verwaltung der Zahlungsmittel 
und die Sorge für die Zahlungsbe-
reitschaft der Kasse

4.  die Seitreibung oder die Veranlas-
sung der Seitreibung nicht recht-
zeitig bezahlter Geldbeträge.

(2)  Die Stadt Heitersheim kann für die 
einzelnen Nachbargemeinden beson-
dere Giro- und Bankkonten führen. Die 
einzelnen Nachbargemeinden bestim-
men, welche Konten gegebenenfalls 
geführt werden.

(3)  Die Nachbargemeinden können ei-
gene Handkassen zur Annahme und 
Auszahlung kleinerer Geldbeträge 
führen. Für die Führung und Prüfung 
der Handkassen sind die Nachbar-
gemeinden selbst verantwortlich. 
Die Handkasse ist monatlich mit der 
Stadtkasse unter Belegung der Ein-
nahmen und Ausgaben abzurech-
nen.

§ 3
Zweckverbände, öffentlich-rechtliche 

Vereinbarungen
Soweit für die Wahrnehmung von Erfül-
lungsaufgaben bereits Zweckverbände be-
stehen oder öffentlich-rechtliche Vereinba-
rungen gelten, tritt die Stadt Heitersheim 
als erfüllende Gemeinde nach § 61 Abs. 6 
GemO in die Rechtsstellung der daran be-
teiligten Mitgliedsgemeinden mit folgender 
Maßgabe ein:
1.  Sind in die Verbandsversammlung ei-

nes Zweckverbandes mehrere Vertreter 
des Verbandes zu entsenden, so kön-
nen die Nachbargemeinden, in deren 
Rechtsstellung die Stadt Heitersheim 
als erfüllende Gemeinde eingetreten 
ist, Vorschläge für die Wahl der weiteren 
Vertreter machen.

2.  ln der öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung vorgesehene Mitwirkungsrechte 
werden von der Stadt Heitersheim als 
erfüllende Gemeinde im Benehmen mit 
den Nachbargemeinden wahrgenom-
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Gleichzeitig tritt die Vereinbarung vom 12. 
Dezember 1973, geändert am 15. November
1977, außer Kraft.

Heitersheim, den 02. März 2018

gez. Martin Löffler
Bürgermeister
Stadt Heitersheim

Bernhard Fehrenbach
Bürgermeister
Gemeinde Ballrechten-Dottingen

Mario Schlafke
Bürgermeister
Gemeinde Eschbach
 

Landratsamt
Breisgau-Hochschwarzwald

G e n e h m i g u n g
der Neufassung der öffentlich-rechtli-
chen Vereinbarung vom 02. März 2018 
zwischen den Gemeinden Heitersheim, 
Ballrechten-Dottingen und Eschbach 
über die Erfüllung der Aufgaben eines 
Gemeindeverwaltungsverbandes (ver-
einbarte Verwaltungsgemeinschaft)

Die Gemeinden 
Heitersheim 
(Gemeinderatsbeschluss vom 14.11.2017)
Ballrechten-Dottingen 
(Gemeinderatsbeschluss vom 18.01.2018) 
Eschbach 
(Gemeinderatsbeschluss vom 23.11.2017)

haben im Rahmen der Neufassung der öf-
fentlich-rechtlichen Vereinbarung die Auf-
gaben des Gemeindlichen Vollzugsdienstes 
(GVG) als Erledigungsaufgaben und die 
Aufgaben des Gutachterausschusses als Er-
füllungsaufgabe auf die Stadt Heitersheim 
übertragen.

Nach § 25 Abs. 4 in Verbindung mit § 28 Abs. 
2 des Gesetzes über die kommunale Zusam-
menarbeit (GKZ) in der Fassung vom 16. 
September 1974 (GBl. S. 408), zuletzt geän-
dert am 15.09.2015 (GBl. S 1147, 1149) wird 
hiermit diese öffentlich-rechtliche Vereinba-
rung genehmigt.

gez. Dr. Barth
Erster Landesbeamter

Abwasserverband Sulzbach 79423 Heitersheim
Bekanntmachung der

HAUSHALTSSATZUNG DES ABWASSERVERBANDES „SULZBACH“,
SITZ: HEITERSHEIM

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2 0 1 8

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden - Württemberg in der Fassung vom 24. 
Juli 200 GBl. S. 52, ber. S. 698), zuletzt geändert am 23. Februar 217 hat die Verbandsversamm-
lung am 01.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushatlsplan wird festgesetzt

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?

Im Notfall 
kann diese 
entscheidend 
für rasche Hilfe 
durch den Arzt 
oder den  
Rettungsdienst 
sein!

Abwasserverband Sulzbach 
79423 Heitersheim 

 
Bekanntmachung der 

HAUSHALTSSATZUNG DES ABWASSERVERBANDES "SULZBACH", 
SITZ: HEITERSHEIM  

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  2 0 1 8 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. 
Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 23. Februar 2017 hat die 
Verbandsversammlung am 01.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2018 beschlossen: 

 
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1. Im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen 
  EURO 
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträgen von 1.036.000 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 1.036.000 
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 
1.4 Abdeckung aus Fehlbeträgen von Vorjahren von  0 
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 0 
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.5 und 1.8) von 0 
 
2. Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 
  EURO 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

von 
989.600 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
von 

778.200 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

211.400 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 233.000 
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 
-233.000 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo 
aus 2.3 und 2.6) von 

-21.600 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 

Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 
0 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo 
des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

-21.600 

 
 
 
 
 

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre-
ditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Er-
mächtigungen zum Eingehen von Verpflich-
tungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen (Verpflich-
tungsermächtigung) wird festgesetzt auf 
 0 EUR

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 
festgesetzt auf 100.000 EUR

§ 5 Verbandsumlage
Der Aufwand wird, soweit nicht andere Ein-
nahmen zur Verfügung stehen, auf die Ver-
bandsmitglieder umgelegt (Jahresumlage). 
Die Jahresumlage setzt sich zusammen aus 
der Finanzkostenumlage und der Betriebs-
kostenumlage. Die Umlageschlüssel sind 

gem. § 4 i.V.m. § 12 der Verbandssatzung 
wie folgt festgelegt:

I. Finanzkostenumlage: 
a) für den Abschnitt I (Bauabschnitt I - IX) 
1. Ballrechten-Dottingen  8,80 % 
2. Buggingen  27,55 % 
3. Heitersheim  31,30 % 
4. Müllheim  9,70 % 
5. Neuenburg  8,30 % 
6. Sulzburg  14,35 % 

b) für den Abschnitt II (Bauabschnitt X) 
1. Ballrechten-Dottingen  12,42 % 
2. Buggingen  22,29 % 
3. Heitersheim  31,47 % 
4. Müllheim  13,20 % 
5. Neuenburg  4,85 % 
6. Sulzburg  15,77 % 

c) für den Abschnitt III (Bauabschnitt XI u. 
Folgende) 
1. Ballrechten-Dottingen  12,20 % 
2. Buggingen  24,70 % 
3. Heitersheim  31,10 % 
4. Müllheim  14,00 % 
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5. Neuenburg  3,50 % 
6. Sulzburg  14,50 %

II. Betriebskostenumlage: 
1. Ballrechten-Dottingen  12,730 % 
2. Buggingen  21,310 % 
3. Heitersheim  33,825 % 
4. Müllheim  9,395 % 
5. Neuenburg  7,615 % 
6. Sulzburg  15,125 %

Heitersheim, den 01.03.2018

Die Verbandsversammlung
gez. Martin Löffler
Verbandsvorsitzender

Die Bekanntmachung erfolgt aufgrund des 
§ 81 Abs. 3 Gemeindeordnung mit dem Hin-
weis, dass der Haushaltsplan für das Haus-
haltsjahr 2018 in der Zeit vom 05.04.2018 bis 
13.04.2018 im Rathaus Ballrechten-Dottingen 
Zimmer 09 während der üblichen Dienststun-
den zur Einsichtnahme ausgelegt ist.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssat-
zung wurde am 13.03.2018 durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde – Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald - bestätigt.

Heitersheim, den 16.03.2018

gez. Martin Löffler
Verbandsvorsitzender

Abfallwirtschaft

Wertstoffannahmetermine auf 
dem Bau- und Recyclinghof: 
Freitags:  von 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Samstags:  von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
 

Nächste Leerungen: 
Gelber Sack:  Freitag, 06.04.2018 
Biotonne: Mittwoch, 11.04.2018 
Restmüll:  Freitag, 13.04.2018 
 

Öffnungszeiten der Schnitt-
gut-Sammelstelle Sulzburg 
März bis Oktober
Freitag 16.00 - 18.00 Uhr 
Ganzjährig
Samstag  14.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Der Nähe den 
Vorrang geben Informationen aus dem Rathaus

Spiel- und Krabbelgruppe  
Ballrechten-Dottingen 
Wir laden alle Babys, Kleinkinder und Eltern 
herzlich ein zum 
.. Spielen, Toben, Lachen..
...zum Austausch..zum Kennenlernen...

...um neue Kontakte zu knüpfen...

...um neue Freunde/innen zu finden... 
 
Die Spiel- und Krabbelgrup-
pe findet in lockerer Atmo-
sphäre statt.
Ort: Pfarrscheune Ballrech-
ten
Termin: immer mittwochs, 
09:30-10:30 Uhr
(In den Ferien findet unser Treffen nicht 
statt!) 
 
Für Rückfragen steht Euch Anna Becker ger-
ne unter der
Tel.-Nr: 0173/9998330 zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns über Euren Besuch. Bis bald.
Das Team 
 
 
Die Nachbarschaftshilfe  
vor Ort 
Eine gute Nahversorgung am Wohnort ist 
ein hohes Gut. Wir haben uns zum Ziel ge-
setzt, Menschen in Notsituationen behilflich 
zu sein. Dies kann vieles bedeuten: 
 
•	 Hilfe nach Krankenhausaufenthalten 

bis zur völligen Genesung 
•	 Unterstützung älterer Menschen bei 

der Bewältigung ihres Alltags 
•	 Entlastung von Familien in Überforde-

rungssituationen, z.B. bei der Pflege ei-
nes Angehörigen 

•	 Ehrenamtliche Hilfe (nach Möglichkeit) 
•	 Eine geschulte Pflegebegleiterin steht 

pflegenden Angehörigen mit Gesprä-
chen und Informationen zur Seite 

 
Unsere Mitarbeiterinnen arbeiten vertrau-
lich und zuverlässig. Wenn Sie sich für eine 
Mitarbeit bei uns interessieren, im Ehrenamt 
oder als bezahlte Helferin, so wenden Sie 
sich bitte an eine der unten genannten Te-
lefonnummern. 

Telefon: 
Ilse Peuster 07634-6231 
Wolfgang Bühler 07634-592243 
Silvia Schlegel 07634-6433 
 

 

Pflegestützpunkt

Pflegestützpunkt 
Südl. Breisgau – 
Sprechstunde in 
Ballrechten-Dottingen
Die neuen Listen sind da!
Die aktualisierten Listen über Pflegeheime, 
Tagespflege und Betreuten Wohnen im 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald kön-
nen ab sofort im Pflegestützpunkt, bzw.in 
der Sprechstunde abgeholt werden.

Die nächste Sprechstunde im Rathaus in 
Ballrechten-Dottingen findet statt am 
Montag 16. April 2018 von 14 – 16 Uhr

Außerhalb der Sprechstunde erreichen Sie 
uns in Bad Krozingen, Am Alamannenfeld 
14 unter Telefon 07633 80 90 856
Viele Informationen finden Sie unter 
unserer Homepage www.pflegestuetz-
punkt-breisgau-hochschwarzwald.de“
 
 
 

TreffPunkt

 
 

 
Pflegestützpunkt Südl. Breisgau – Sprechstunde in 
Ballrechten-Dottingen  
 
Die neuen Listen sind da!  
Die aktualisierten Listen über Pflegeheime, Tagespflege und Betreuten 
Wohnen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald können ab sofort im 
Pflegestützpunkt, bzw.in der Sprechstunde abgeholt werden. 
 
Die nächste Sprechstunde im Rathaus in Ballrechten-Dottingen  
findet statt am Montag 16. April 2018 von 14 – 16 Uhr  
 
Außerhalb der Sprechstunde erreichen Sie uns in Bad Krozingen 
Am Alamannenfeld 14 unter Telefon  07633 80 90 856 
Viele Informationen finden Sie unter unserer Homepage 
www.pflegestuetzpunkt-breisgau-hochschwarzwald.de“   
 
 
 
 
 

Politik und Populismus 
Jeder spricht heu-
te über Populismus. 
Der Ausdruck dient 
zur Beschreibung 
zahlreicher Parteien in 
Europa, als Schimpf-
wort um den Gegner zu 

diffamieren und bei manchen sogar als 
Selbstzuschreibung. 
Was genau ist aber Populismus? Wo 
hört ‚normale‘ Politik auf und wo fängt 
Populismus an? Wie kann der /die Ein-
zelne Populismus erkennen? Diesen 
Fragen widmet sich Tanja Wolf in ihrem 
Vortrag: 
  
Ist das noch Politik - 
oder schon Populismus? 
Am 16. April 2018, um 19:30 Uhr, 
in der Aula der Sonnenbergschule, 
Ballrechten-Dottingen, Rebgasse 1 
  
Anhand aktueller, konkreter Beispiele er-
läutert Frau Wolf dabei einzelne Aspekte 
von Populismus und deckt Widersprüche 
auf. Die Hintergründe und Ursachen der 
aktuellen Erfolgssträhne rechtspopulis-
tischer Parteien werden dabei ebenfalls 
beleuchtet. 
Frau Wolf ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Universität Würzburg und 
betreibt Forschung zu Parteien, Extre-
mismus und Propaganda. 
Die Ergebnisse ihrer Forschungsarbeiten 
hat sie seit 2016 in zahlreichen Buchbei-
trägen und Vorträgen dargelegt. 
Im Anschluss an den Vortrag steht Frau 
Wolf gern für Fragen und eine Diskussion 
zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Sie und auf einen auf-
schlussreichen Abend! 
TreffPunkt e.V. Ballrechten-Dottingen, 
Kirchstrasse 16, Ballrechten-Dottin-
gen 
Vorstand: 
Dr. P. Baur, K. Katzfuß-Krakau, 
A. Reusch 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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Volkshochschule
Ballrechten-Dottingen

Eltern-Kind-Turnen (1,5-3Jahre) 
Leitung: Sabine Seywald 
Beginn: Mo. 09. April 
16:15-17:15 Uhr 
Ort: Castellberghalle 
Dauer: 10 x 
Kosten: 30,00 € 
 
Schmerzfrei-Training nach 
Liebscher&Bracht 
Engpassdehnung und Faszientraining 
- die erfolgreiche Bewegungsschule für 
ein schmerzfreies Leben! 
Kursleitung: HP Claudia Komm 
Kurs 1: 
Beginn:Mo. 09. April 
17:15-18:15 Uhr 
Ort: Aula Sonnenberschule 
Dauer: 10x 
Kosten: 50 € 
 
 
Kurs 2: 
Beginn:Fr. 20. April 
10:45-11:45 Uhr 
Ort: Markgräfler Stube 
Dauer: 10x 
Kosten: 50 € 
 
Hatha-Yoga 
Leitung: Regina Schreiber 
Beginn: Di. 11. April 
19:30-21:00 Uhr 
Ort: Aula Sonnenbergschule 
Dauer: 10 x 
Kosten: 55,00 € 

Neu: Fit&Dance (ab 16 Jahren) 
Leitung: Stefanie Lupberger 
Beginn: Mo. 09. April 
19:00 - 20:00 Uhr 
Ort: Markgräfler Stube 
Dauer: 10x 
Kosten: 30,00 € 

HipHop 6 – 12 Jahre (ehemals Zumba) 
Leitung: Haedee Zunker 
Beginn: Fr. 13. April / 17:30 - 18:30 Uhr 
Ort: Castellberghalle 
Dauer: 10 x 
Kosten: 67,00 € 

Info und Anmeldung: 
vhsballrechtendottingen@web.de 
 
oder 07634-6638 
Annette Winterhalter 
- Leiterin VHS - 
 

 

Freiwillige 
 Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr

Probe
Die nächste Probe findet am 
Montag, 09.04.2018, um 19.30 Uhr 
statt. 
Um pünktliche und vollzählige Teilnahme 
wird gebeten. 
 
Euer 
Feuerwehrkommandant 
Marc Eberlin 
 
 
 

Von der
 Winzerschaft

An die Winzerschaft 
Pheromonausbringung 2018 

 Donnerstag, den 05. April 2018  
um 17.00 Uhr 

Wir treffen uns an der WG Ballrechten, wie 
die Jahre zuvor auch. 
Die Gruppenleiter treffen sich schon um 
16.45 Uhr zu einer kurzen Besprechung. 
Bitte von jedem Betrieb genügend Helferin-
nen und Helfer bereitstellen und die alten 
Ampullen unbedingt vorher abhängen. 
Bei der Ausbringung der Pheromonampul-
len ist die ganze Bevölkerung von Ballrech-
ten- Dottingen herzlichst eingeladen, denn 
bei der Pheromonausbringung wird ein akti-
ver Beitrag zum Umweltschutz geleistet. Die 
Tätigkeit ist für jeden, der gut zu Fuß ist, zu 
bewältigen. Nach dem Aufhängen der Am-
pullen bekommt jede Helferin/jeder Helfer 
ein Vesper in der WG. 

Pheromongemeinschaft Ballrechten- Dot-
tingen e.V. 
 
 

Mitteilungen der 
Kirchengemeinden

Mitteilungen Kath. Kirchenge-
meinde SE Heitersheim 
Zeit für mich – Zeit für IHN?
Eucharistische Anbetung neu entdecken 
Singen, beten, schweigen, beim Herrn sein, 
sich beschenken lassen – und das gratis!
Schenken Sie Jesus etwas Zeit und verwei-
len Sie im Gebet und in der Stille vor IHM.
ER möchte Sie mit seiner Gegenwart be-
schenken! 
Zur monatlichen eucharistischen Anbe-
tungsstunde sind alle herzlich willkom-
men!
An jedem zweiten Donnerstag, abends 
um 19 Uhr (20 Uhr während derSommer-
zeit) in der Kirche St. Bartholomäus Hei-
tersheim
Man kann jederzeit kommen und gehen, so 
wie es guttut. 

 

Vereine

Sportverein

Vorschau: 
Freitag, 6. April 2018 18.15 Uhr 
FC Emmendingen – SV Ballrechten-Dottingen 
Samstag, 7. April 2018 14.30 Uhr 
FC Weisweil Frauen – 
SG Ballr.-Dottingen/Heitersheim Frauen 
Sonntag, 8. April 2018 
SV Ballrechten-Dottingen 3 – 
Al. Müllheim 2 13.45 Uhr 
SV Ballrechten-Dottingen 2 – 
Al. Müllheim 16.00 Uhr 
 
Jugendvorschau: 
Freitag, 6. April 2018 
SV Ballrechten-Dottingen E2 – 
SC Holzhausen E2 18.30 Uhr 
SV Ebnet B – JFV Sulzbach B 19.15 Uhr 
Samstag, 7. April 2018 
FC Freiburg St. Georgen D- 
JFV Sulzbach D 9.00 Uhr 
SG Hartheim D2 – JFV Sulzbach D2 10.30 Uhr 
JFV Sulzbach C – SG Neuenburg C 12.30 Uhr 
JFV Sulzbach B2 – FC Waldkirch B3 14.30 Uhr 
JFV Sulzbach B – SG Buggingen B 15.00 Uhr 
(in Heitersheim) 
SV Ballr.-Dottingen E – 
Spvgg. Ehrenkirchen E 16.30 Uhr 
 
Öffnungszeiten des Clubheimes 
Mittwoch, 04.04.18 ab 19.00 Uhr, 
ab 20.45 Uhr Champions League live auf 
Sky : FC Barcelona gegen AS Rom und 
Liverpool FC gegen Manchester City 
Donnerstag, 05.04.18 ab 19.00 Uhr, 
 ab 21.05 Uhr Europa League live auf Sky: 
RB Leipzig gegen Olympique Marseille, 
FC Arsenal gegen ZSKA Moskau, 
Atlético Madrid gegen Sporting Lissabon, 
Lazio Rom gegen RB Salzburg 

 Fortsetzung siehe Seite 8

Bürgercafé
Der Ortsverein Sulzbachtal der SPD 
möchte sich unter dem Motto  „Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität – unsere 
Verpflichtung und unsere Leitlinie“ in-
teressierten Bürgerinnen und Bürgern 
vorstellen und lädt ein zum 
  

Bürger-Café 
am Sonntag, 15. April 2018 

von 15:00 bis 17:00 Uhr 
in den Räumen des TreffPunkt e.V., 

Neue Kirchstraße 16, 
Ballrechten-Dottingen 
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Katholische Gottesdienste in der Seelsorgeein-
heit HEITERSHEIM 
Samstag, 7. April 
Kollekte: Diasporaopfer der Erstkommunionkinder 
10:45  Sulzburg Festliche Messfeier der Erstkommunion 
18:00  Eschbach Messfeier 
  (für Dieter und Lieselotte Gutgsell) 
 
Sonntag, 8. April 2. Sonntag der Osterzeit 
Kollekte: Diasporaopfer der Erstkommunionkinder 
09:00  Ballrechten Messfeier 
  (für Familie Willin, Familie Wiegner, Edmund 
  Bärmann) 
10:45  Heitersheim Festliche Messfeier der Erstkommunion 
18:30  Heitersheim Friedrich-Schäfer-Haus: Rosenkranz 
 
Montag, 9. April 
18:30  Dottingen St. Arbogast: Rosenkranz 
19:00  Dottingen St. Arbogast: Messfeier 
 
Dienstag, 10. April  
18:30  Eschbach Rosenkranz 
19:00  Eschbach Messfeier 
  (für Josef Riesterer und verstorbene 
  Angehörige) 
 
Mittwoch, 11. April  
18:45  Heitersheim Friedrich-Schäfer-Haus: Stille Anbetung 
19:00  Buggingen Messfeier 
 
Donnerstag, 12. April  
20:00  Heitersheim Eucharistische Anbetung mit neuen Liedern, 
  Musik, Stille man kann kommen und gehen, 
  so wie es guttut 
 
Freitag, 13. April 
18:30  Heitersheim Rosenkranz 
19:00  Heitersheim Messfeier 
 
Samstag, 14. April  
18:00  Heitersheim Wort-Gottes-Feier 
18:00  Sulzburg Vorabendmesse 
  (für Herbert Thoma) 
 
Sonntag, 15. April  
09:00  Ballrechten Messfeier 
10:45  Buggingen Festliche Messfeier der Erstkommunion 
18:30  Heitersheim Friedrich-Schäfer-Haus: Rosenkranz 

Katholisches Pfarramt 
in Ballrechten:
Otto-Karrer-Str. 2, 79282 Ballrechten-Dottingen, Tel. 07634/8245, 
Fax 07634/591061 
 
Öff nungszeiten:
(nicht geöff net ab Februar 2018 für 8 – 10 Wochen) 
 
in Heitersheim: 
Heitersheim, Johanniterstraße 74
Tel. 07634/551615, Fax 07634/551628 
 
kath.pfarramt@seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
www.seelsorgeeinheit-heitersheim.de 
Öff nungszeiten:  Montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 Uhr 
 (außer mittwochs) 
   Dienstag  14.00 bis 16.00 Uhr
   Donnerstag  16.00 bis 18.00 Uhr 

Evang. Kirchengemeinden Sulzburg mit Ball-
rechten-Dottingen und Laufen mit St. Ilgen 
Mittwoch, 04.04.2018 
18:00 Jugendkreis Weschpi Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
20:00 Ökumenischer Singkreis Sulzburg / SOS-Kinderdorf 
 
Donnerstag, 05.04.2018 
10:00 Sozialstation Demenzgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
18:00 Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Sonntag, 08.04.2018 
09:00 Gottesdienst Laufen / Johanneskirche 
 Präd. Rosalowsky 
10:00 Gottesdienst Sulzburg / St. Cyriak 
 Präd. Rosalowsky 
 
Montag, 09.04.2018 
17:00 Gedächtnistraining Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:00 Jungbläserausbildung Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
20:00 Posaunenchorprobe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Dienstag, 10.04.2018 
16:30 Kinder- und Jugendgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Mittwoch, 11.04.2018 
15:30 Konfi -Unterricht 
18:00 Jugendkreis Weschpi Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
19:30 Kantoreiprobe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Donnerstag, 12.04.2018) 
10:00 Sozialstation Demenzgruppe 
 Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
18:00 Yoga Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Freitag, 13.04.2018 
19:00 Männergruppe Sulzburg / Ev. Gemeindehaus 
 
Samstag 14.04.2018 
15:00 Probe für das Kindermusical Sulzburg / St. Cyriak 
 
Sonntag, 15.04.2018 
09:00 Gottesdienst Laufen / Johanneskirche 
 Pfrn. E. Böhme 
10:00 Gottesdienst mit Taufen 
 Familie Dengler & Familie Hilfi nger 
 Sulzburg / St. Cyriak Pfrn. E. Böhme 
 
 
Öff nungszeiten im Pfarrbüro: 
Dienstag und Freitag von 10-12 Uhr 
Mittwoch von 14-16 Uhr 
 
Telefon: 07634 / 592179 
Homepage: www.evang-sulzburg-laufen.de 
E-Mail: pfarramt@sankt-cyriak.de 
 
 

Gottesdienste der Kirchengemeinden
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Freitag, 06.04.18 ab 17.30 Uhr. 
Samstag, 07.04.18 ab 10.30 Uhr, 
ab 15.30 Uhr Bundesliga live auf Sky 
Sonntag, 08.04.18 ab 11.45 Uhr. 
Dazu bietet Ihnen das Clubheimteam eine 
kleine Speisen- sowie eine reichhaltige Ge-
tränkekarte. 
 
Generalversammlung des 
SV Ballrechten-Dottingen! 
Bei der diesjährigen Generalversammlung 
im bis zum letzten Platz gefüllten Clubheim 
konnte der Ersten Vorsitzende Timo Löffler 
Bürgermeister Bernhard Fehrenbach, Mit-
glieder des Gemeinderates und die Ehren-
mitglieder Max Ganter, Hubert Triebswetter 
und Richard Löffler begrüßen. Es spricht für 
die gute Arbeit, dass 113 Mitglieder der Ein-
ladung zur Generalversammlung folgten, 
darunter auch viele unserer Aktiven Spieler! 
Nach der Totenehrung folgten die zum Teil 
umfangreichen Berichte der einzelnen Ab-
teilungen. Die Kassenprüfer bescheinigte 
der Rechnungsabteilung eine einwandfreie 
Kassenführung und die Entlastung des ge-
samten Vorstandes nahm Bürgermeister 
Bernhard Fehrenbach vor, der auch anschlie-
ßend zum Versammlungsleiter gewählt 
wurde. Die Wahlen der geschäftsführenden 
Vorstandschaft brachte wie erwartet über-
haupt keine Überraschungen. Die gesamte 
Vorstandschaft stellte sich zur Wiederwahl. 
Einstimmig wurde Timo Löffler zum 1. Vor-
stand und Thomas Ritzenthaler zum 2. Vor-
stand gewählt. Das Schriftführeramt wird in 
den kommenden zwei Jahren wieder Cle-
mens Leibe ausüben und als Hauptkassierer 
fungiert erneut Jörn Löffler. Als Spielaus-
schuss Vorsitzender steht weiterhin Nando 
Oberer zur Verfügung, der leider an diesem 
Abend krank war und daher in Abwesntheit 
eintimmig gewählt wurde. Schon in der 
vorangegangenen Jugendsitzung wurden 
Paul Bächler zum Jugendleiter und Micha-
el Triebswetter zum zweiten Jugendleiter 
gewählt. In die erweiterte Vorstandschaft 
wurden Dieter Lupberger, Achim Schütt 
(Vertreter AH), Gerhard Gutmann, Marius 
Effinger, Matthias Babel und Axel Hilfinger 
gewählt. Als Platzkassierer fungiert wieder 
Hans-Peter Schwark und für die Kassenprü-
fung sind weiterhin Otmar Hilfinger und 
Raphael Höfler zuständig. Bürgermeister 
Bernhard Fehrenbach brachte dann noch-
mals den hohen Stellenwert des SV zum 
Ausdruck und wollte die großen Erfolge ins-
besondere der Ersten Mannschaft im letzten 
Jahr nicht unerwähnt lassen. Das war große 
Werbung für die Gemeinde Ballrechten-Dot-
tingen. Der mit Abstand Mitgliedsstärkste 
Verein der Gemeinde wird nach den Worten 
von Bürgermeister Bernhard Fehrenbach 
auch zukünftig durch die Gemeinde unter-
stützt. Zum Ende der Versammlung nahm 
dann der erste Vorsitzende Timo Löffler eine 
seit längerem geplante Ehrung vor. Hubert 
Triebswetter, Gründungsmitglied und auch 
schon Ehrenmitglied des Vereins, der an al-
len wichtigen Bauprojekten des SV Ballrech-
ten-Dottingen maßgeblich beteiligt war, 
wurde nochmals mit einer Ehrenurkunde 
und einem Weinpräsent und vor allen Din-
gen unter großen Applaus der zahlreichen 
Mitglieder für sein großes Engagement ge-

würdigt. Das Schlusswort gehörte am Ende 
noch dem Vize Thomas Ritzenthaler, der sich 
beim ersten Vorsitzenden Timo Löffler für 
sein Wirken im Namen der Vorstandschaft 
bedankte. 
 
 

Altenwerk - Seniorentreff

Endliche sehen wir uns wieder! 
Wir laden ganz herzlich zum gemütlichen 
Singnachmittag mit Herr Pater Faller am 
Donnerstag, den 12. April 2018 um 14:30 
Uhr in die Pfarrscheune ein. 
 
Es freut sich das Team 
vom Altenwerk- Seniorentreff. 
 

 

Schwarzwaldverein 
Sulzburg e.V.

Trailpflege 
Samstag, 07.04.18 
Wir treffen uns am Marktplatz in Arbeits-
kleidung incl. Handschuhen und festem 
Schuhwerk. Werkzeug (Heckenschere, Frei-
schneider, Gabel, Hacke, Astschere) bitte 
mitbringen. 
Treffpunkt:  Sulzburg, Marktplatz
 9.00 Uhr 
Ende ca. 16.00 Uhr. 
Für ein Vesper wird gesorgt! 
Anmeldung und weitere Infos: 
Andy.stoll@gmx.de oder per Handy 
0176 96670148 
 
Auf dem Wiiwegle 
Sonntag, 08.04.18 
Mit den Freiburger Freunden von Müllheim 
nach Auggen 
Wanderzeit:  ca. 2 Stunden 
Treffpunkt: Sulzburg, Marktplatz
 9.15 Uhr 
mit PKW Fahrgemeinschaften nach Müll-
heim 
Führung: Armin Imgraben Tel. 07634 592019 
 
Natur pur – Erlebnistour 
für Eselliebhaber und Kräuterinteressierte 
Sonntag, 15.04.18 
Begleitet von einem liebevollen Eselpärchen 
reisen wir zu den Arzneipflanzen unserer 
Ahnen. Entdecken Sie den Türkenbund und 
Spechte. 
Wegstrecke:  ca. 7 km, 
Treffpunkt:  Sulzburg, Markplatz
 12.30 Uhr 
mit PKW Fahrgemeinschaften zum Parkplatz 
beim Friedhof Bollschweil, Ölbergweg 
incl. feines Markgräfler Vesper im Rebhäus-
chen 
Kostenbeteiligung € 15,00 
Anmeldung per Überweisung bis 09. Ap-
ril 2018 an  
Oliver Haury, Sparkasse Staufen-Breisach 
IBAN DE57 6805 2328 0009 2354 58 
Führung: Oliver Haury, 
 Tel. 0160/97001284 
 
Gäste sind herzlich willkommen! 

Imkerverein Sulzburg

Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2018 
Sehr geehrte Mitglieder und Imkerfreunde, 
wir laden Sie und Ihre Freunde zu unserer 
ordentlichen Mitgliederversammlung am 
Freitag, den 27. April 2018 um 20:00 Uhr 
ein. 
Tagungsort ist die Hubert-Baum-Stube in 
der Schwarzwaldhalle in Sulzburg. 
 
Tagesordnung 
1.  Begrüßung durch den Vorsitzenden 
2.  Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden für 

2017 
3.  Rückblick des Schriftführers für 2017 
4.  Kassenbericht des Schatzmeisters für 

2017 
5.  Aussprache zu den Punkten 2., 3. und 4. 
6.  Bericht der beiden Kassenprüfer 
7.  Entlastung des Schatzmeisters 
8.  Entlastung des gesamten Vorstands 
9.  Ehrungen 

Wünsche und Anträge zur Mitgliederver-
sammlung können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie bis spätestens zum 
13.04.2018 schriftlich beim Vorsitzenden 
Rudolf Weller eingegangen sind. 
 
Vortrag „Von der Würde des Bienenvolkes 
– ethische Koordinaten im 21. Jahrhun-
dert“ von unserem Ehrenpräsidenten u. 
Imker Ekkehard Hülsmann. 
 
Hierzu laden wir alle Mitglieder gemäß un-
serer Satzung §9 herzlich ein. 
Ebenfalls herzlich willkommen sind Ange-
hörige und Freunde der Imkerei. 

Mit freundlichen Grüßen 
der Vorstand 
Rudolf Weller 

Selektion der Honigbiene 
Beim zweiten Imker-InfoTreff in diesem 
Jahr konnte der Imkerverein Sulzburg wie-
der einmal Leo Famulla als Referenten be-
grüßen. Leo Famulla ist Zuchtobmann des 
Landesverbandes Badischer Imker. Er refe-
rierte über die Arbeitsgemeinschaft Tole-
ranzzucht. 

Die Arbeitsgemeinschaft Toleranzzucht 
– kurz AGT – gibt es seit 2003. Gezüchtet 
werden hier ausschließlich Bienen der Rasse 
Carnica. Die Carnica-Biene ist eine natürlich 
entstandene Unterart der Westlichen Honig-
biene. 
Bei dieser Selektion ist nicht das Aussehen 
entscheidend (wie bei anderen Zuchttie-
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ren), sondern es sind u.a. Eigenschaften wie 
Sanftmut, Honigertrag, Schwarmneigung, 
Überwinterung und die Varroa-Toleranz, auf 
welche Wert gelegt wird. 
Zweck der AGT ist auch die Selektion auf 
krankheitstolerante Bienen, wissenschaftli-
che Beratung und Begleitung der Züchter. 
Von Vorteil bei der AGT ist die breite gene-
tische Basis des Zuchtmaterials, was durch 
Einzelzüchter nicht zu erreichen ist. 
Um die gewünschten Zuchtziele zu errei-
chen, werden die jungen Königinnen zur 
Begattung auf sogenannte Belegstellen ge-
bracht. Das können z.B. die Inseln Juist oder 
Borkum sein oder eine der drei Belegstellen 
im Land. Dort ist gewährleistet, dass im Um-
kreis von 7 km keine anderen Bienen sind, 
deren Drohnen negativen Einfluss auf die 
Nachkommen der jungen Königinnen ha-
ben. 

Claudia Hiß-d´Anzeo 
Schriftführerin Imkerverein Sulzburg 

 

Aus der 
Nachbarschaft

DRK-Spielenachmittag  
für Senioren 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am 
Dienstag, 10. April, um 14.30 Uhr zu einem 
Spielenachmittag ins Rotkreuzhaus Müll-
heim ein. Für den Spielenachmittag kann 
vom DRK ein Fahrdienst organisiert werden. 
Anmeldung über die DRK-Servicezentrale: 
Tel. 07631/1805-0. 

 

 

Frühlingsfest und  
traditioneller Flohmarkt
So, 15. April von 11h - 17 h Gallenweiler 
(Heitersheim)

Das Fest findet bei jedem Wetter statt. 

Der Landschaftserhaltungs-
verband Breisgau-Hoch-
schwarzwald e.V. informiert! 
Der Landschaftserhaltungsverband (LEV) 
lädt alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürger zu einer kostenlosen Exkursion zum 
Thema neu angelegte und aufgewertete 
Schluten, Feuchtgebiete und Wiesen ein: 
 
Am Freitag 20. April 2018
 von 15.00 bis 18.00 Uhr 
Treffpunkt: Parkplatz am Europaplatz in 
Breisach 
Exkursionsleitung: Dr. Gregor Müller & 
Reinhold Treiber 
 
Über Ihre Anmeldung per E-Mail unter: anja.
doering@lkbh.de und Ihre Teilnahme freut 
sich die LEV e.V. Geschäftsstelle. 

Stadt Sulzburg
Landkreis Breisgau- 
Hochschwarzwald

Die Stadt Sulzburg (2.700 Einwohner) 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n

Mitarbeiter/in  
der Bauverwaltung

Weitere Informationen sowie eine aus-
führliche Stellenausschreibung finden 
Sie im Internet unter http://www.sulz-
burg.de/Rathaus/Politik-Rathaus/Oef-
fentliche-Bekanntmachungen
Für Fragen steht Ihnen von der 
Hauptamtsleitung Herr Herbert Mai-
er (Tel.: 07634/5600-22) und Herr Uwe 
Birkhofer (Tel. 07634/5600-27) gerne zur 
Verfügung.

Gerne dürfen Sie uns Ihre Bewerbungs-
unterlagen an die Stadtverwaltung 
Sulzburg, Personalamt, Hauptstraße 
60, 79295 Sulzburg oder per E-Mail an 
stadt@sulzburg.de senden.

 Stadt Sulzburg 
Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald

 
 
Die Stadt Sulzburg (2.700 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

Mitarbeiter/in der Bauverwaltung  
 

Weitere Informationen sowie eine ausführliche Stellenausschreibung finden Sie im Internet unter 
http://www.sulzburg.de/Rathaus/Politik-Rathaus/Oeffentliche-Bekanntmachungen 

 
Für Fragen steht Ihnen von der Hauptamtsleitung Herr Herbert Maier (Tel.: 07634/5600-22) und Herr 
Uwe Birkhofer (Tel. 07634/5600-27) gerne zur Verfügung. 
Gerne dürfen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an die Stadtverwaltung Sulzburg, Personalamt, 
Hauptstraße 60, 79295 Sulzburg oder per E-Mail an stadt@sulzburg.de senden. 
 
 



Sie kochen gut und gerne und Sie sind qualifiziert?

Dann sind Sie bei uns vielleicht richtig.

Wir suchen für unsere Küche Sie.

Wenn Sie 75 % Beschäftigungsumfang wünschen
und auch an Sonn- und Feiertagen bei uns kochen

wollen (vorerst für 1 Jahr befristet).

Wir bieten:
•  Tariftreue im AVR
•  gute Arbeitsbedingungen
•  nette KollegInnen
•  gutes Betriebsklima

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Altenpflegeheim St. Margareten
Hauswirtschaftsleitung Frau Angelika Hirt

Schlossgasse 1, 79219 Staufen, Telefon 0 76 33 / 90 60
E-mail: aph-stmargareten-staufen.de

Also bis bald!



Wir suchen zum nächstmöglichen Eintritt eine/n 

-  Elektriker/in in Vollzeit
-  Auszubildende/r zum/zur Elektroniker/in  

Fachrichtung Energie & Gebäudetechnik

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen. 

Innere Neumatten 17 • 79219 Staufen • Telefon 0 76 33 / 54 03



Eltern-Kind-Fachklinik Münstertal sucht:
Ärztin / Arzt zur Unterstützung für ca. 8-16 Std. pro
Woche sowie für die Urlaubs- und Krankheitsvertretung. 
Bewerbungen unter: c.gheorghe@ak-familienhilfe.de 

Hauswirtschafterinnen / Hauswirtschafter
zur Unterstützung unseres Teams in TZ sowie Aushilfen. 
Bewerbungen unter: p.grether@ak-familienhilfe.de 

Psychologin / Psychologe
zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung. 
Bewerbungen unter: r.bumen@ak-familienhilfe.de 

Physiotherapeutin / Physiotherapeut
zur Urlaubs- und Krankheitsvertretung. 
Bewerbungen unter: a.berger@ak-familienhilfe.de 

FSJ für :        Kinder- und Jugendpädagogischer Bereich
Verwaltung 
Haustechnik

Bewerbungen unter: r.bumen@ak-familienhilfe.de 

Bei Fragen erreichen Sie uns unter 
07633-80070 und schriftlich unter 
Eltern-Kind-Fachklinik Münstertal
Albert-Hugard-Str. 34, 79219 Staufen 
oder: muenstertal@ak-familienhilfe.de 




